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Die Mitnahmeregelungen und Tarife für internationale planmässige Fahrten
Lösen der Fahrkarten
Fahrkarten können im Vorverkauf in den Fahrkartenbüros gelöst werden, fühestens 60 Tage vor der Abfahrt. Hin- und Rückfahrtkarten können nur im Vorverkauf am Vortag bis 12 Uhr vor der Abfahrt gelöst werden und können spätestens 30 Tage nach der Abreise für die Rückreise verwendet werden. Bei freien Plätzen können die Fahrkarten auch im Autobus gelöst werden. 

Die notwendigen Dokumente für den Kartenkauf sind ein gültiger Reisepass und für visumpflichtige Personen ein gültiges Visum, welches vor Ort vorzuzeigen ist. Im Falle von fehlenden Dokumenten können keine Fahrkarten ausgestellt werden.

Die Fahrkarte ist nur in Verbindung mit dem Kassenbon gültig, welcher vom Buslenker während der Fahrt eingezogen wird. Eine Unterbrechung der Reise ist nicht möglich, da die Fahrkarte nur zwischen den festgesetzten zwei Stationen gültig ist. Bei einer Unterbrechung ist die Fahrkarte für eine weitere Wegstrecke nicht mehr gültig.

Die Fahrkarte ist nur für die festgesetzte Zeitdauert und Route gültig.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, im Falle einer Befreiungsbusfahrt die Sitzplätze zuzuweisen.

Die Fahrkarte ist nicht gültig, wenn:

· der Kassenbon fählt.

· diese abgelaufen ist.

· sie nicht für die gelöste Route und den jeweiligen Zeitpunkt verwendet wird.

· sie bei eigenmächtigen Modifizierungen, welche nicht offiziell genehmigt wurden.

Grenzüberschreitung

Der Fahrgast muss über die, für den Grenzübertritt, erforderlichen Dokumente (Reisepass, Visum, usw.) und über eine etwaige Verzollung seines Gepäckes selber verfügen und haften. Wenn die Passkontrolle oder der Zoll länger dauert, als im Fahrplan vorgesehen, so fährt der Autobus im Interesse der anderen Fahrgäste weiter und die Person wird beim Grenzübergang zurückgelassen. In diesem Fall muss der Fahrgast auf eigene Kosten weiterfahren und der Preis des Fahrtickets wird nicht zurück erstattete.

Die Veränderung des Abreisetermins

Drei Arbeitstage vor Fahrtanritt besteht die Möglichkeit den Abreisetermin im Fahrkartenbüro zu verschieben.

Die Rückerstattung des Fahrpreises

Für die im Vorverkauf erstandenen und nicht benutzten Fahrkarten kann im Kartenbüro der Fahrpreis zurückerstattet werden. Vom rückerstatteten Fahrpreis werden die Bearbeitungsgebühren abgezogen:

· 24 Stunden vor der Abreise 10 % des Fahrpreises 

· innerhalb von 24 Stunden vor der Abreise 25 % des Fahrpreises 

· nach dem gültigen Reisetermin 50 % des Fahrpreises

Für die Rückerstattung des Fahrpreises müssen ausschliesslich nicht verwendete Kassenbons 

vorgewiesen werden. Für den, aus der Fahrt ausgeschlossenen (durch Eigenschuld) Fahrgast, ist die 

Rückerstattung des Fahrpreises nicht möglich. Die Rückerstattung ist vom Abreisetag einen Monat 

lang im selben Fahrkartenbüro möglich. Bei Stornierung einer Rückfahrt, bei einer gebuchten Hin- 

und Rückfahrkarte kann nur 1/3 des gesamten Fahrpreises rückerstattet werden, abzüglich der 

Bearbeitungsgebühr.
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 Das Gepäck

Im Autobus dürfen ausschliesslich Handgepäcke mitgenommen werden. Das Handgepäck darf auf dem Schoss des Fahrgastes, unter dem Sitz oder im Gepäckhalter aufbewahrt werden. Das maximale Gewicht für das Handgepäck beträgt pro Person 10 Kg. Das Reisegepäck muss im abschliessbaren Gepäckraum des Autobusses aufbewahrt werden. 

Folgende Gegenstände dürfen im Autobus nicht mitgenommen werden:

· mehr als 20 Kg pro Gepäckstück (ein Fahrgast darf insgesammt 40 Kg Reisegepäck mitnehmen).

· die wegen ihres Volumens nicht mitführbar sind.

· gefährliche, zündbare, gifftige, zu Übelkeit führende Stoffe, Sprengstoffe, Schusswaffen

· welche den Autobus, oder andere Gepäckstücke beschädigen können.

· herrenlose Gepäckestücke.

· welche laut den Zollbestimmungen nicht ein- oder ausgeführt werden dürfen.

· welche die Reise auf Grund der Zollformalitäten verzögern würden.

Für Schäden des Reisegepäcks bsw. für Schäden durch die Gepäcke an dritten Personen haftet laut Gesätz die "Pannon Volán AG", oder im Falle ihres Verschuldens. Im Falle eines Verschulden von Seitens der "Pannon Volán AG" zahlt die AG für Beschädigte Gepäckstück die gleiche Summe wie für verlorene Gepäckstücke, welche auf maximal 20 000 HUF beschränkt ist.

Mitnahme von Tieren

Die Mitnahme von Tieren ist generell verboten.

Rauchen

Im Autobus ist das Rauchen verboten, Möglichkeiten gibt es, wenn der Autobus in bestimmten Zeitabständen für das Rauchen stehen bleibt.

Versicherung

Die internationale Fahrkarte beinhaltet keine Versicherung, bei Aufzahlung kann eine Reiseversicherung abgeschlossen werden.

Betriebsstörungen, Verantwortungen

Wenn die im Fahrplan angegebenen Fahrten -vorübergehend- überhaupt nicht oder nur über Umwegen möglich sind, werden die Fahrgäste vom Unternehmen benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt nach den gegebenen Möglichkeiten des Unternehmens und unter einer gewissen Rücksichtsnahme auf die Vorschriften der Fahrplanmodifizierung. Wenn unterwegs die Weiterfahrt des Autobusses wegen irgendwelchen Gegebenheiten gestört wird, muss der Unternehmer mit einem anderen Fahrzeug die Weiterfahrt für die Fahrgäste fortsetzen, wenn dies möglich ist. Der Unternehmer muss die Fahrgäste, die im Besitz von gelösten Vorverkaufskarten sind, für den bestätigten Schaden entschädigen, wenn der Unternehmer den Schaden mit Absicht oder fahrlässig verursacht hat. Die Basis des Schadenersatzes ist der tatsächlich verursachte und bestätigte Schaden, aber die obere Grenze des Schadenersatzes bildet der Hin- und Rückfahrkartenpreis. Für ungarische Staatsbürger wird der Schadenersatz in Forint ausbezahlt. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, Schadenersatz zu leisten, wenn dieser beweist, dass es sich im Interesse einer fehlerfreien Leistungserbringung so verhalten hat, wie es in solchen Fällen zu 

erwarten ist. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet Schadensersatzansprüchen Folge zu leisten, wenn

 dieser Beweisen kann, dass das Verschulden von Seitens eines nicht vermeidbaren Ereignisses 

( z. B.: verkehrsbehindernde, -bedingte Wettersituation, oder bei einer Verzögerung des 

Grenzübertrittes) handelt. Der Unternehmer ist für Verspätungen in den oben angeführten Fällen 

nicht haftbar. Wenn die Fahrt von einer anderen Situation (VISMAIOR- Krieg, Steik, 

Naturkatastrophen oder technischen Hindernissen) beeinflusst wird, übernimmt der Unternehmer 

keine Hafftung, bzw. Verantwortung. Die in diesen Fällen vorkommenden Mehrkosten müssen 

von Fahrgästen selbst getragen werden.
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Tarife und Begünstigungen

Tarife:

Die gültigen Tarife sind in den aktuellen Anhängen ersichtlich.

Begünstigungen:

· Kinder unter 4 Jahren ohne eigenen Sitz fahren zum Nulltarif.

· Kinder unter 4 Jahren mit eigenen, besetzten Sitz erhalten 50%ige Ermässigung.

· Kinder zwischen 4 und 12 Jahren erhalten mit 50%ige Ermässigung.

· über 60 Jahren beträgt die Ermässigung 10%.

· der Preis der Hin- und Rückfahrtkarte beträgt 150 % der einfachen Fahrkarte, somit ist die Ermässigung 50% auf die Rückfahrt.

· Der Preis der offenen Hin- und Rückfahrkarten beträgt den 180% des Preises der Hinfahrkarten (so gewährleisten wir ihnen – nur im Vorverkauf - für den Rückfahrt 20 % Ermäßigung),

· Ermäßigungen für Gruppen: (über 12. Lebensjahr) 11-20 Personen 10%,

· Ermäßigungen für Gruppen: über 20 Personen 20%.
Die Mitnahme der Gepäcke ist kostenlos.(Ein Fahrgast kann zwei, einzeln 20 Kg schwere Gepäcke mitnehmen)

Die Mitnahme des Handgepäckes ist kostenlos.

Die Mitnahme von weiteren Gepäckstücken ist nur im Falle von freien Kapazitäten möglich (welche nur vor Ort ersichtlich sind) und beim Einstieg laut Tariftverordnung zu bezahlen.

Beim Einsteigen muss darüber eine zusätzliche Karte ausgestellt werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen an unseren Busbahnhöfen und unter der Telefonnummer 72/520, 520-150 zur Verfügung, oder Sie erreichen uns bei unseren deutschen Partnern in Stuttgart bei Reisebüro Schlienz: 00 49/7151/9493 160, in Frankfurt bei Autobus Sippel: 00 49/6122/91 240.
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